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Stadel, Klaus: Buße in Aufklärung 
und Gegenwart. Schöninghy München-
Paderborn-Wien 1974. Gr.-8°, XL V I I I 
und 562 S. - Kart. DM 38-. 

Die Dissertation gliedert sich i n drei 
Teile. Zunächst w i r d die Studienreform 
des Braunauer Abtes Fr. St. Rauten
strauch m i t einer detaillierten Schilde
rung der geistigen und politischen 
Kräfte, die zu dem komplexen Phäno
men »Aufklärung« führten, beschrie
ben. I m einzelnen nennt der V f . die 
verschiedenen Spielarten des Jansenis
mus, das in Reaktion auf den Barock 
mehr nüchterne und auf Nächstenliebe 
eingestellte Frömmigkeitsideal M u r a t o -
ris, die Aufklärungsphilosophie und das 
Erwachen der historisch-kritischen Que l 
lenforschung in Braunau. Dabei über
rascht zu sehen, wie aus den ursprüng
lich antithetischen Strömungen (theo-
zentrischer Jansenismus und immanenter 
Moralismus) das gemeinsame Programm 

der Aufklärung erwächst. Z. B. assimi
lieren sich Josephinismus und jansenisti-
scher Gallikanismus oder rat ional ist i 
scher Moralismus und Bewunderung des 
angeblich so hohen sittlichen Standes der 
frühen Christenheit. 

Der V f . untersucht dann eingehend 
die pastoraltheologischen Abhandlungen 
von Pit tro f f (Prag), Giftschütz (Wien), 
Schwarzel (Freiburg) und Lauber 
(Brünn) i m Hinbl ick auf die Bußfrage. 
Bei dieser Auswahl hatte der V f . eine 
glückliche H a n d , denn das Interesse der 
Aufklärung galt mehr der Pastoral (wie 
auch der Rautenstrauchs che E n t w u r f die 
Errichtung eigener pastoraltheologischer 
Lehrstühle forderte) und besonders dem 
Bußsakrament als sittlichem Erziehungs
instrument. Diesen vier Aufklärungs
theologen g i l t als geistige Grundlage 
gemeinsam die Absicht eines angeblich 
mechanischen Beichtvollzugs durch s i t t 
liche Erziehung (Betonung des Willens 
zur Umkehr , der sogar zur häufigen 
Absolutionsverweigerung führen kann) , 
ferner die mangelnde Christozentrik 
(Christus mehr Weisheitslehrer u n d I n 
i t ia tor des Sakraments) und das unzu 
reichende ekklesiologische Verständnis, 
demzufolge der Kler iker al lein und 
nicht die gesamte Kirche als G r u n d des 
Sakraments aufgefaßt w i r d . Tro tz die
ser Gemeinsamkeiten übersieht der V f . 
nicht die starken Divergenzen zwisdien 
der anthropozentrisch, auf immanentes, 
durch Sittlichkeit zu erreichendes Glüdt 
angelegten Position von Pi tro f f und 
Giftschütz und der theozentrischen Aus-
r i d i t u n g Schwarzeis und Laubers. 

Als Kontrast dazu arbeitet der V f . 
am gegenwärtigen Sakramentsverständ
nis die christologische Grundlegung 
(Christus nicht nur Einsetzer am A n 
fang, sondern Spender und personaler 
Partner bei jedem Sakramentsempfang; 
Mysterientheologie Casels) und die ek
klesiologische Dimension der Sakra
mente heraus. Dabei werden auch ak-
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tuelle Fragen wie Bußgottesdienst und 
die Einheit und Vie l fa l t ekklesialer Ver
söhnungsmöglichkeiten aufgegriffen. 

Dem V f . darf man nicht nur eine i n 
tensive Beschäftigung mit der umfang
reichen Literatur der Aufklärungszeit 
und der Gegenwart, sondern auch gute 
Darsteilungsgabe, ausgewogenes U r t e i l 
und Gespür für das theologisch Proble
matische bescheinigen. Gerade dieser 
positive Gesamteindruck w i r d kritische 
Fragen ertragen. 

Der V f . versucht die Einseitigkeiten 
der Aufklärung durch eine Kontrastie
rung m i t der gegenwärtigen Sakraments
theologie zu überwinden. H a t aber t a t 
sächlich die heutige Zeit die Aufklärung 
überwunden oder feiert sie nicht auch 
z. T . fröhliche Urständ? Anthropozen-
t r i k , immanenter Vollendungsglaube, 
einseitiger Appe l l an die moralischen 
Kräfte finden sich doch nicht selten. 
Auch die Bußgottesdienste sind zum 
erstenmal i n der Aufklärungszeit i m 
katholischen Raum aufgekommen und 
keine Entdeckung des 20. Jhs. (gegen 
S. 497). Gegen die aufklärerische Pasto
ra l i n Wien, w o Pfarrer von der K a n 
zel absolvierten, wandte sich gerade 
Clemens M a r i a Hofbauer. - Schwierig
keiten bereitet dem V f . die Abgrenzung 
von Beichte und Bußgottesdienst. Er w i l l 
zwar die Sonderstellung der Beichte 
halten; kann er es aber, wenn er im 
Bußgottesdienst den sakramentalen Buß
vol lzug in seinem Wesen konstituiert 
(S. 495) sieht? Die Abgrenzung kann 
nur m i t einer klaren Wesensbestimmung 
des Bußsakraments gelingen. Dabei sei 
erwähnt, daß durchaus mehr Theologen 
(Poschmann!) als S. 444 angegeben in 
der richterlichen Struktur das Wesen des 
Bußsakraments erkennen und die Beru
fung der Gegenansicht (z. B. W i n k l -
hofer) auf Mörsdorf, der dem Sakra
ment insgesamt richterlichen Charakter 
zuspricht, nicht korrekt geschieht. Fer
ner ist es problematisch, Schriftperiko-

pen, denen zufolge Christus als das Ze i 
chen der Versöhnung Gottes erscheint, 
sofort auf das Bußsakrament zu app l i 
zieren: Warum nicht auf die Taufe, die 
keine richterliche Struktur hat, we i l der 
Nichtgetaufte noch nicht in der Gnaden
gemeinschaft steht und daher nicht aus
geschlossen = gerichtet (1 K o r . 5,12) 
werden kann? Auch die Frage, wieweit 
der Kirche ein Änderungsrecht über ein 
Sakrament, d. h . (nach dem V f . ) über 
eine personale Christusbegegnung, be
sitzt, bedürfte ausführlicherer Überle
gungen, als es dem V f . v o m Thema her 
möglich war . M a n sieht daran, daß 
auch heute, falls man ein Sakrament zu 
frei auf kirchliche Setzung zurückführt, 
die christologische Fundierung verfehlt 
w i r d wie i n der Aufklärung. Die Aus
einandersetzung m i t ihr , zu der das 
Werk anregen w i l l , kann so zu frucht
baren Reflexionen über die Gegenwart 
führen. 

Augsburg Anton Ziegenaus 




